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Vernehmlassungsverfahren 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Änderung des Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes  
(Änderungen des Sanktionenrechts) 
Das Hauptanliegen des Vorentwurfs ist es, die Geldstrafe zurückzudrängen und 
deren Vorrang gegenüber der Freiheitsstrafe sowie die Möglichkeit des bedingten 
Vollzugs von Geldstrafen abzuschaffen. Im Jugendstrafrecht soll die Altersober-
grenze für den Vollzug von Massnahmen von 22 auf 25 Jahre erhöht werden. 

Vernehmlassungsfrist: 30. Oktober 2010 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Bundesamt für Justiz, Fachbereich Straf- und Strafprozessrecht, Bundesrain 20,  
3003 Bern, Telefon 031 322 41 19, Fax 031 312 14 07, www.bj.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

13. Juli 2010 Bundeskanzlei

 

 


